
2134 der Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. März 1980 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Bundesabgabenordnung, 

das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, das Zollgesetz 

1955 und das Gerichts- und Justizverwaltungsgebührengesetz 1962 

geändert werden 

Durch die vorgesehene Änderung der Bundesabgabenordnung soll 

eine Verbesserung der Rechtsstellung der Parteien im Abgaben

verfahren herbeigeführt werden und das Abgabeneinhebungs- und 

Verrechnungswesen automationsgerechter gestaltet werden. Dabei 

soll unter anderem die Frist zur Stellung von Anträgen auf Wieder

aufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens verlängert 

werden sowie die Einräumung einer Wiedereinsetzung in den· vorigen 

Stand auch bei Versäumung materiellrechtlicher Fristen ermBglicht 

werden. \-veiters sieht der Gesetzesbeschluß eine Verpflichtung der 

Abgabenbeh6rden zur Rechtsbelehrung der Parteien in Verfahrens

angelegenheiten auf Verlangen der Parteien vor. 

Für die Lohnsteu,erpflichtigen sollen die Nöglichkeiten zur Ein

reichtmg von ~.JTträgen im Falle eines ,;\ohnsitz'>,lech .. sels bzw. bei Doppelwoh.'1.si tzen 

erweitert werden und eine Ausdehnung der Fälle, in denen ein An- . 

spruch auf Rückzahlung von Lohnsteuer besteht, ~rfolgen sowie die 

Frist für die Einbringung von Rlickzahlungsanträgen verlängert werden: 

Hinsichtlich der Einhebung von Abgaben sollen die grund~ 

legenden Bestinunungen über die Verbuchung der Gebarung und über 

die Verrechnung von Zahlungen und sonstigen Gutschriften neu 

gefaßt werden. Dabei soll nicht nur die Rechtsstellung der Parteien 

verbessert werden, sondern auch die Abgabenverwaltung des Bundes 

EDV-gerechter gestaltet werden. 

Im Zusam.'11enhang mit der vorgesehenen Novellierung der Bundes

abgabenordnung enth~lt der gegenstgndliche Gesetzesbeschluß auch 

Änderungen des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955, des 

Zollgesetzes 1955 sowie des Gerichts- und Justizvcrwaltungs-

gebührengesetzes 1962. 
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Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner sitzung vom 25. Härz 1980 in Verhandlung genom.l'11.en und 

einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 

Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der FinanzausschUß 

somit den Ant~aa, der Bundesrat wolle beschließen: ------.-'-
Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. März 

1980 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Bundesabgaben

ordnung, das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, das 

Zollgesetz 1955 und das Gerichts- und Justizverwaltungsgeblihren

gesetz 1962 ge&ndert werden, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, 1980 03 25 

Margaretha 0 ben aus 

Berichter~tatter 

S chi c k e 1 g r u b e r 

Obmann 
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